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1 Budgetvollzug des Bundes: 
Monatserfolg November 2020 

1.1 Finanzierungsrechnung nach administrativer Darstellung 

Der Budgetvollzug 2020 steht ganz im Zeichen der massiven budgetären Auswirkungen der CO-

VID-19-Krise. Aus der Bereitstellung der COVID-19-Krisenbewältigungsfondsmittel ergibt sich 

ein- und auszahlungsseitig eine Budgetverlängerung von rd. 4,7 Mrd. €. Rechnet man die Aus-

zahlungen aus dem COVID-19-Krisenbewältigungsfonds der UG 45, die als Einzahlungen in sel-

ber Höhe in anderen Untergliederungen verbucht werden, heraus, so ergeben sich von Jänner 

bis November 2020 bereinigte Einzahlungen von 66,0 Mrd. €, die um -8,3 Mrd. € (-11,1 %) ge-

ringer als im Vergleichszeitraum 2019 sind, und bereinigte Auszahlungen von 82,3 Mrd. €, die 

um +12,7 Mrd. € (+18,2 %) höher als im Vorjahresvergleichszeitraum sind. 

Die Einzahlungen von Jänner bis November 2020 betragen rd. 70,6 Mrd. € und sind um rd. -3,6 

Mrd. € (-4,9 %) geringer als im Vergleichszeitraum 2019. Die Entwicklung bei den Einzahlungen 

ist weiterhin maßgeblich von den in Folge der Pandemie COVID-19 ergriffenen Maßnahmen be-

stimmt. Details sind der gesonderten COVID-Berichterstattung (Kapitel 4) zu entnehmen. Es gibt 

geringere Einzahlungen in den Untergliederungen UG 16 Öffentliche Abgaben (-8.151,5 Mio. €) 

und UG 43 Klima, Umwelt und Energie (-235,0 Mio. €), die durch höhere Einzahlungen in den 

Untergliederungen UG 40 Wirtschaft (+1.539,7 Mio. €), UG 17 Öffentlicher Dienst und Sport 

(+701,5 Mio. €), UG 42 Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (+683,8 Mio. €), UG 44 Finanz-

ausgleich (+434,8 Mio. €), UG 25 Familie und Jugend (+409,9 Mio. €), UG 45 Bundesvermögen 

(+207,0 Mio. €), UG 30 Bildung (+150,2 Mio. €), UG 24 Gesundheit (+139,2 Mio. €), UG 32 Kunst 

und Kultur (+132,9 Mio. €), UG 21 Soziales und Konsumentenschutz (+129,6 Mio. €), UG 34 In-

novation und Technologie (Forschung) (+95,2 Mio. €), UG 41 Mobilität (+82,4 Mio. €) und UG 

46 Finanzmarktstabilität (+70,4 Mio. €) teilweise kompensiert werden. 

Die Mindereinzahlungen in der UG 16 sind auf geringere Bruttoabgaben, insbesondere Einkom-

men-, Lohn-, Körperschaft- und Umsatzsteuer sowie einen höheren EU-Beitrag aufgrund von 

EU-COVID-19 Maßnahmen zurückzuführen, die durch geringere Ertragsanteile teilweise kom-

pensiert werden. Die Mindereinzahlungen in der UG 43 resultieren aus der infolge der BMG-

Novelle 2020 erfolgten Übertragung der Flächen-, Feld-, Speicher- und Förderzinsen sowie der 

Siedlungswasserwirtschaft in die UG 42. Die Mehreinzahlungen in der UG 40 sind hauptsächlich 

auf Überweisungen aus dem COVID-19-Krisenbewältigungsfonds der UG 45 für den Härtefall-
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fonds, für die Beschaffung von Schutzausrüstung und medizinischen Produkten, für den Lehr-

lingsbonus 2020, für den aws COVID-19 Startup-Hilfsfonds, für den COVID-19 Comeback Zu-

schuss der Film- und TV-Produktion sowie für die Investitionsprämie für Unternehmen zurück-

zuführen, jene in der UG 17 auf Überweisungen für den NPO-Hilfsfonds und den Sportligen 

Fonds und jene in der UG 42 auf Überweisungen für den Ausgleich von Einkommensausfällen 

bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben und bei Privatzimmervermietern, für COVID-19 

Tests und für den Zivildienst sowie auf die Übertragung von Angelegenheiten der Fernmelde-

behörden und Funküberwachung, des Bergwesens und der Siedlungswasserwirtschaft infolge 

der BMG-Novelle 2020. Weitere Mehreinzahlungen in der UG 44 sind auf Überweisungen für 

das Kommunalinvestitionsgesetz 2020 zurückzuführen, jene in der UG 25 auf Überweisungen 

für Unterstützungsleistungen für Familien, jene in der UG 45 auf Dividenden der ÖBAG und die 

Gewinnabfuhr der OeNB, jene in der UG 30 auf Überweisungen für den Ankauf von Schutzaus-

rüstung, für die Übernahme von Stornokosten nach Absage von Schulveranstaltungen und An-

schaffungen für Distance Learning sowie auf Rückzahlungen der Länder im Zusammenhang mit 

dem Bildungsinvestitionsgesetz, jene in der UG 24 auf Überweisungen für Maßnahmen gemäß 

Epidemie- und Zweckzuschussgesetz sowie für die Beschaffung des COVID-19 Impfstoffes und 

jene in der UG 32 auf Überweisungen zur Abfederung von Not- und Härtefällen von Künstlerin-

nen und Künstlern sowie für die Bundesmuseen und Bundestheater. Dazu sind noch Mehrein-

zahlungen in der UG 21 auf Überweisungen für Maßnahmen im Pflegebereich zurückzuführen, 

jene in der UG 34 auf Überweisungen für Forschungsprogramme, jene in der UG 41 auf Über-

weisungen für den Klima- und Energiefonds und für den Schienenverkehr, denen Minderein-

zahlungen aus der Verschiebung der Fernmeldebehörden und der Funküberwachung infolge 

der BMG-Novelle 2020 gegenüberstehen und jene in der UG 46 auf die Gewinnabfuhr der Ab-

baumanagementgesellschaft des Bundes - ABBAG in Höhe von insgesamt rd. 1.302,6 Mio. €, der 

die im Jänner des Vorjahres erfolgte Rückzahlung einer aus dem Generalvergleich zur Hypo-

Thematik erfolgten Anzahlung an Bayern in Höhe von 1.230,0 Mio. € gegenübersteht. 

Auch bei den Auszahlungen sind die Auswirkungen der Maßnahmen gegen die COVID-19 Pan-

demie deutlich sichtbar. Die Auszahlungen von Jänner bis November 2020 betragen rd. 87,0 

Mrd. € und sind damit um rd. +17,3 Mrd. € (+24,9 %) höher als im Vergleichszeitraum des Vor-

jahres. Dieses Ergebnis resultiert vorwiegend aus höheren Auszahlungen in den Untergliede-

rungen UG 20 Arbeit (+6.905,6 Mio. €), UG 45 Bundesvermögen (+6.636,8 Mio. €), UG 40 Wirt-

schaft (+1.024,9 Mio. €), UG 25 Familie und Jugend (+833,1 Mio. €), UG 22 Pensionsversicherung 

(+796,3 Mio. €), UG 23 Pensionen – Beamtinnen und Beamte (+347,1 Mio. €), UG 30 Bildung 

(+345,5 Mio. €), UG 42 Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (+327,6 Mio. €), UG 31 Wis-

senschaft und Forschung (+232,7 Mio. €), UG 17 Öffentlicher Dienst und Sport (+218,9 Mio. €), 

UG 21 Soziales und Konsumentenschutz (+176,5 Mio. €), UG 24 Gesundheit (+138,9 Mio. €), UG 

41 Mobilität (+116,4 Mio. €), UG 32 Kunst und Kultur (+109,5 Mio. €), UG 44 Finanzausgleich 

(+102,4 Mio. €), UG 13 Justiz (+94,7 Mio. €), UG 10 Bundeskanzleramt (+62,4 Mio. €) und UG 14 
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Militärische Angelegenheiten (+54,5 Mio. €), die durch geringere Auszahlungen in den Unter-

gliederungen UG 58 Finanzierungen, Währungstauschverträge (-944,7 Mio. €), UG 18 Fremden-

wesen (-267,6 Mio. €) und UG 43 Klima, Umwelt und Energie (-164,5 Mio. €) und teilweise kom-

pensiert werden. 

Die höheren Auszahlungen ergeben sich in der UG 20 hauptsächlich aus der höheren Inan-

spruchnahme der Kurzarbeit, des Arbeitslosengeldes sowie der Einmalzahlung zum Arbeitslo-

sengeld, der Notstandshilfe und aus höheren Pensions- und Krankenversicherungsbeiträgen, in 

der UG 45 aus bundesinternen Überweisungen des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds an ver-

schiedene Untergliederungen sowie für den Fixkostenzuschuss und Umsatzersatz (COFAG) und 

in der UG 40 für den Härtefallfonds, die Beschaffung von Schutzausrüstung und medizinischen 

Produkten, den Lehrlings- und Kleinunternehmerbonus 2020, den aws COVID-19 Startup-Hilfs-

fonds und die Investitionsprämie für Unternehmen. Die Mehrauszahlungen in der UG 25 erge-

ben sich für den Kinderbonus, den Familienhärteausgleich, den Familienkrisenfonds, die Fami-

lienbeihilfe und für Überweisungen an Sozialversicherungsträger, in der UG 22 für höhere Vor-

schüsse an die PV-Träger, in der UG 23 für Pensionen der Beamtinnen und Beamten der Ho-

heitsverwaltung inkl. ausgegliederter Institutionen, der Postunternehmen, der ÖBB und der 

Landeslehrerinnen und –lehrer, in der UG 30 für Personalzahlungen der Bundes- und Landes-

lehrerinnen und –lehrer, für die Elementarpädagogik und im Zusammenhang mit dem Bildungs-

investitionsgesetz und in der UG 42 aus der Übertragung der Angelegenheiten der Siedlungs-

wasserwirtschaft, des Zivildienstes und des Telekombereiches infolge der BMG-Novelle 2020 

sowie für den Härtefallfonds zum Ausgleich von Einkommensausfällen bei land- und forstwirt-

schaftlichen Betrieben und für den Tourismus. Dazu ergeben sich noch Mehrauszahlungen in 

der UG 31 für den Universitätsbereich und für Forschungsinstitutionen, in der UG 17 für den 

NPO-Hilfsfonds und den Sportligen Fonds, in der UG 21 für den Pflegebereich, in der UG 24 

aufgrund des Bundesersatzes an die Sozialversicherung der Selbstständigen für die Krankenver-

sicherungs-Beitragssenkung, für Maßnahmen gemäß Epidemiegesetz sowie für die Beschaffung 

des COVID-19 Impfstoffes, in der UG 41 für den Schienenverkehr und für den Klima- und Ener-

giefonds, in der UG 32 für Maßnahmen zur Unterstützung von selbstständigen Künstlerinnen 

und Künstlern, für den Künstlersozialversicherungsfonds und für Bundesmuseen und Bundest-

heater, in der UG 44 für Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsgesetzes 2020, in 

der UG 13 für Baumaßnahmen bei Justizanstalten sowie den Ankauf von Schutzausrüstung, in 

der UG 10 für Infokampagne, Ausweitung der Presseförderung und für den Integrationsbereich 

und in der UG 14 für Investitionen in Kraftfahrzeuge. Die geringeren Auszahlungen ergeben sich 

in der UG 58 aus Netto-Minderauszahlungen aus Zinsen und beim sonstigen Aufwand, in der 

UG 18 aufgrund des Rückganges von laufend zu betreuenden Personen in der Grundversorgung 

und in der UG 43 aus der aufgrund der BMG-Novelle 2020 erfolgten Übertragung von Angele-

genheiten der Siedlungswasserwirtschaft in die UG 42. 



 

 

Monatserfolg November 2020 sowie COVID-19 Berichterstattung 6 von 56 

Aus den geringeren Ein- und höheren Auszahlungen resultiert ein Nettofinanzierungsbedarf in 

Höhe von insgesamt rd. -16,4 Mrd. €, der um rd. -20,9 Mrd. € höher als im Vergleichszeitraum 

des Vorjahres ist.  

Tabelle 1: Allgemeine Gebarung des Bundes, November 2020 (Finanzierungsrechnung, in Mio. 

€) 

 

Quelle: BMF 

1.2 Ergebnisrechnung nach administrativer Darstellung 

Die Erträge von Jänner bis November 2020 betragen rd. 72,7 Mrd. € und sind um rd. +0,8 Mrd. 

€ (+1,2 %) höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Sie resultieren vorwiegend aus höhe-

ren Erträgen in den Untergliederungen UG 40 Wirtschaft (+1.528,5 Mio. €), UG 46 Finanzmarkt-

stabilität (+1.313,9 Mio. €), UG 42 Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (+723,7 Mio. €), UG 

17 Öffentlicher Dienst und Sport (+701,4 Mio. €), UG 25 Familie und Jugend (+577,9 Mio. €), UG 

44 Finanzausgleich (+434,8 Mio. €), UG 45 Bundesvermögen (+196,5 Mio. €), UG 24 Gesundheit 

(+139,1 Mio. €), UG 32 Kunst und Kultur (+132,7 Mio. €), UG 30 Bildung (+132,0 Mio. €), UG 21 

Soziales und Konsumentenschutz (+129,0 Mio. €), UG 34 Innovation und Technologie (For-

schung) (+94,0 Mio. €) und UG 41 Mobilität (+82,9 Mio. €), die durch geringere Erträge in den 

Untergliederungen UG 16 Öffentliche Abgaben (-5.118,4 Mio. €) und UG 43 Klima, Umwelt und 

Energie (-213,0 Mio. €) teilweise kompensiert werden. 
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Die Aufwendungen von Jänner bis November 2020 sind mit rd. 86,4 Mrd. € um rd. +17,5 Mrd. 

€ (+25,4 %) höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Dieses Ergebnis resultiert vorwie-

gend aus höheren Aufwendungen in den Untergliederungen UG 20 Arbeit (+6.883,1 Mio. €), 

UG 45 Bundesvermögen (+6.453,9 Mio. €), UG 40 Wirtschaft (+1.279,9 Mio. €), UG 22 Pensions-

versicherung (+1.124,3 Mio. €), UG 25 Familie und Jugend (+795,4 Mio. €), UG 30 Bildung 

(+330,2 Mio. €), UG 42 Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (+314,4 Mio. €), UG 23 Pensi-

onen – Beamtinnen und Beamte (+302,7 Mio. €), UG 31 Wissenschaft und Forschung (+237,9 

Mio. €), UG 17 Öffentlicher Dienst und Sport (+222,3 Mio. €), UG 21 Soziales und Konsumen-

tenschutz (+189,4 Mio. €), UG 44 Finanzausgleich (+112,6 Mio. €), UG 32 Kunst und Kultur 

(+110,0 Mio. €), UG 24 Gesundheit (+88,6 Mio. €), UG 14 Militärische Angelegenheiten (+76,6 

Mio. €), UG 10 Bundeskanzleramt (+67,8 Mio. €) und UG 15 Finanzverwaltung (+50,9 Mio. €), 

die durch geringere Aufwendungen in den Untergliederungen UG 16 Öffentliche Abgaben (-

516,0 Mio. €), UG 58 Finanzierungen, Währungstauschverträge (-384,9 Mio. €), UG 18 Frem-

denwesen (-180,8 Mio. €) und UG 43 Klima, Umwelt und Energie (-156,6 Mio. €) teilweise kom-

pensiert werden. 

Das Nettoergebnis fällt mit rd. -13,6 Mrd. € um rd. -16,7 Mrd. € geringer aus als im Vergleichs-

zeitraum des Vorjahres. 

Tabelle 2: Gesamtgebarungserfolg des Bundes, November 2020 (Ergebnisrechnung, in Mio. €) 

 

Quelle: BMF 

1.3 Vergleich der Finanzierungs- und Ergebnisrechnung 

Das Nettoergebnis ist um rd. 2,7 Mrd. € besser als der Nettofinanzierungsbedarf. Der Unter-

schied resultiert vorwiegend aus: 
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• Periodenabgrenzungen  

Höhere Auszahlungen als Aufwendungen: UG 11 Inneres (Personal rd. 105,3 Mio. €), UG 13 

Justiz (Personal- und Sachaufwand rd. 64,6 Mio. €), UG 21 Soziales und Konsumentenschutz 

(Pflegegeld rd. 73,3 Mio. €), UG 23 Pensionen – Beamtinnen und Beamte (Ruhe- und Ver-

sorgungsbezüge der Hoheitsverwaltung inkl. Ausgegliederter Institutionen, der Postunter-

nehmen, der ÖBB und der Landeslehrerinnen und –lehrer rd. 383,3 Mio. €), UG 24 Gesund-

heit (Kranken- und Kuranstalten Finanzierung rd. 81,4 Mio. €), UG 25 Familie und Jugend 

(Schüler- und Lehrlingsfreifahrten, Zahlungen an SV-Träger rd. 57,5 Mio. €), UG 41 Mobilität 

(ÖBB-Infrastruktur, rd. 822,5 Mio. €), UG 45 Bundesvermögen (COVID-19 Maßnahmen, In-

ternationale Finanzinstitutionen rd. 199,0 Mio. €), UG 58 Finanzierungen, Währungstausch-

verträge (Zinsen, Emissionsagien und -disagien rd. 78,3 Mio. €).  

Geringere Auszahlungen als Aufwendungen: UG 22 Pensionsversicherung (Guthaben aus 

Abrechnungsresten 2019 wurden ergebniswirksam ins Jahr 2019 abgegrenzt und verrin-

gern finanzierungswirksam die Auszahlungen 2020 um rd. 707,9 Mio. €), UG 40 Wirtschaft 

(Wirtschaftsförderungen, Beschäftigungsbonus rd. 275,0 Mio. €). 

Höhere Einzahlungen als Erträge: UG 13 Justiz (Gerichtsgebühren, Geldstrafen und Einzie-

hungen zum Bundesschatz rd. 218,8 Mio. €). 

Geringere Einzahlungen als Erträge: UG 25 Familie und Jugend (Dienstgeberbeiträge zum 

FLAF rd. 83,9 Mio. €). 

• Buchungslogik in der UG 16 Öffentliche Abgaben 

Abgabenerträge werden bei der Vorschreibung, Einzahlungen zum Zahlungszeitpunkt er-

fasst (rd. 2.277,2 Mio. €), Abschreibungen und Wertberichtigungen von Abgabenforderun-

gen sind nicht finanzierungswirksam (rd. 380,6 Mio. €). 

• Ergebnisunwirksame Zahlungen für Investitionen (336,2 Mio. €) sowie Darlehen und Vor-

schüsse (317,9 Mio. €), insbesondere die in der UG 45 Bundesvermögen verbuchte Ab-

schöpfung vom Verrechnungskonto bei der ÖKB gemäß § 7 Ausfuhrförderungsgesetz (141,8 

Mio. €).  

• Nicht finanzierungswirksame Aufwendungen wie Abschreibungen auf Sachanlagen und 

immaterielle Vermögenswerte (393,5 Mio. €), Wertberichtigungen und Abgang von Forde-

rungen (416,8 Mio. €), insbesondere Abgabenforderungen (380,6 Mio. €) und Dotierung 

von Rückstellungen (175,3 Mio. €) sowie diesbezügliche Erträge (7,3 Mio. €). 
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2 Erläuterungen zur Finanzierungs-
rechnung 

2.1 Wesentliche Mindereinzahlungen 

• UG 16 Öffentliche Abgaben (-8.151,5 Mio. €). Die Bruttoabgaben sind im Berichtszeitraum 

Jänner bis November in Summe mit rd. 73,7 Mrd. € um -9,7 Mrd. € (-11,7 %) geringer als im 

Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das Aufkommen ist maßgeblich von der COVID-19 Pan-

demie und den damit in Zusammenhang stehenden Maßnahmen bestimmt.  

Bei der Lohnsteuer (-1.185,1 Mio. €) kam es wie auch schon im Vormonat durch die Aufrol-

lung der Lohnsteuerverrechnung in den Unternehmen, die die seit dem 1.1.2020 geltende 

Tarifreform rückwirkend abrechneten, zu vergleichsweise stärkeren Aufkommensrückgän-

gen. Der letzte Vorauszahlungsmonat bei der veranlagten Einkommensteuer (-1.987,5 Mio. 

€) und der Körperschaftsteuer (-2.936,6 Mio. €) bewegt sich auf dem durch die Herabset-

zungen zu erwartenden, konstant niedrigen Niveau. Der in den Einkommensteuern enthal-

tene direkt abgeführte Teil der „Immobilienertragsteuer“ betrug im November 55,5 Mio. €. 

Die Kapitalertragsteuer auf Zinsen und sonstige Erträge (+86,3 Mio. €) wird wohl am Ende 

des Jahres 2020 als eine der wenigen Abgaben einen Zuwachs ausweisen. Dies ist vor allem 

der Kapitalertragsteuer auf Wertpapierzuwächse geschuldet, während sich die Kapitaler-

tragsteuer auf Zinsen leicht rückläufig entwickelt. Auch die Kapitalertragsteuer auf Divi-

denden (-490,3 Mio. €) gewinnt nach Zurückhaltung bei den Ausschüttungen bis zur Mitte 

des Jahres seitdem etwas an Dynamik. Obwohl die wirtschaftlichen Auswirkungen des Lock-

down II ab November bei den Steuern erst ab dem Aufkommen Dezember sichtbar werden, 

fand er dennoch bei der Umsatzsteuer (-2.374,9 Mio. €) einen unmittelbaren Niederschlag. 

Wurde bei der Umsatzsteuer im Vormonat merklich damit begonnen Rückstände abzu-

bauen, so fand dieser Prozess mit dem Lockdown im November ein vorläufiges Ende. Bei 

den Energieabgaben (-25,3 Mio. €) kam es durch einen kräftigen Abbau von Steuerrück-

ständen zu einem Aufholeffekt. 

Bei den Verbrauchsteuern (-710,5 Mio. €) kommt es durch den späten Abfuhrtermin häufig 

zu Überläufen der Eingänge in den nächsten Monat. Durch den Stichtagsvergleich zu Ultimo 

entstehen dadurch zum Teil erhebliche Schwankungen nach oben oder nach unten, ohne 

dass dies Auswirkungen auf das Jahresaufkommen hätte. Bei der Mineralölsteuer (-797,5 

Mio. €) ist das Novemberaufkommen jedoch mit dem Vorjahr vergleichbar und der Rück-

gang spiegelt die wirtschaftliche Lage wider. Bei der Tabaksteuer (+84,3 Mio. €) ist das ge-

ringe Novemberaufkommen die kompensatorische Gegenbewegung zum überschießenden 

Aufkommen des Vormonats, indem sich aufgrund der Steuererhöhung mit 1. Oktober die 
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dadurch ausgelösten Vorzieheffekte niederschlugen. Insgesamt gehört jedoch auch die Ta-

baksteuer zu jenen Steuern, deren Jahresaufkommen 2020 eine Steigerung erfahren wer-

den. Die motorbezogene Versicherungssteuer (+57,7 Mio. €) und die Versicherungssteuer 

(+18,6 Mio. €) zeigen trotz COVID-19 Krise weiterhin den gewohnten Zuwachs. 

Bei den Ab-Überweisungen sind die Zahlungen für Ertragsanteile von Jänner bis November 

gegenüber dem Vorjahreszeitraum infolge der im Bemessungszeitraum gesunkenen Brut-

toeinnahmen aufgrund der COVID-19 Krise an Gemeinden (-937,2 Mio. €) und an Länder (-

1.606,9 Mio. €) niedriger. Die Auszahlungen für den EU-Beitrag (+1.063,7 Mio. €) stiegen 

von Jänner bis November 2020 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres, unter 

anderem weil die aufgrund der COVID-19 Krise verabschiedeten Maßnahmen auf europäi-

scher Ebene, beispielsweise eine Vereinfachung der Förderregeln und die einmalige Aus-

setzung von Rückzahlungspflichten, zu einer höheren Mittelanforderung von Förderneh-

mern bei der Europäischen Kommission und damit im Betrachtungszeitraum zu einem hö-

heren Mittelbedarf der Europäischen Kommission gegenüber den Mitgliedsstaaten geführt 

haben. 

Insgesamt betragen die Einzahlungen aus öffentlichen Nettoabgaben von Jänner bis No-

vember rd. 43,6 Mrd. € und sind somit um rd. -8,2 Mrd. € (-15,8 %) geringer als im Vorjah-

reszeitraum. 

• UG 43 Klima, Umwelt und Energie (-235,0 Mio. €) hauptsächlich infolge der BMG-Novelle 

2020 aufgrund der Übertragung der Einzahlungen aus dem Flächen-, Feld-, Speicher- und 

Förderzins (-71,9 Mio. €) und der zweckgebundenen Einzahlungen der Siedlungswasser-

wirtschaft (-177,2 Mio. €) in die UG 42. 

2.2 Wesentliche Mehreinzahlungen  

• UG 17 Öffentlicher Dienst und Sport (+701,5 Mio. €) hauptsächlich aufgrund von Überwei-

sungen aus dem COVID-19-Krisenbewältigungsfonds der UG 45 für den NPO-Hilfsfonds 

(+665,0 Mio. €), für den Sportligen Fonds (+35,0 Mio. €) und der COVID-19 Förderung an 

die Bundessport-GmbH (+1,8 Mio. €). 

• UG 21 Soziales und Konsumentenschutz (+129,6 Mio. €) hauptsächlich aufgrund von Über-

weisungen aus dem COVID-19-Krisenbewältigungsfonds der UG 45 für Maßnahmen im Pfle-

gebereich (+100,0 Mio. €) und Zuwendungen aus dem Familienhärteausgleich (+13,0 Mio. 

€) sowie aufgrund der höheren Dotierung des Pflegefonds gemäß Pflegefondsgesetz (+17,0 

Mio. €). 

• UG 24 Gesundheit (+139,2 Mio. €) hauptsächlich aufgrund von Überweisungen aus dem 

COVID-19-Krisenbewältigungsfonds der UG 45 für Maßnahmen gemäß Epidemiegesetz 
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(+72,1 Mio. €), gemäß COVID-19 Zweckzuschussgesetz (+40,0 Mio. €) sowie für die Beschaf-

fung des COVID-19 Impfstoffes (+21,8 Mio. €) und die Influenzaimpfung für Personen über 

65 (+3,3 Mio. €). 

• UG 25 Familie und Jugend (+409,9 Mio. €) hauptsächlich aufgrund von Überweisungen aus 

dem COVID-19-Krisenbewältigungsfonds der UG 45 für die Auszahlung von Unterstützungs-

leistungen (+701,0 Mio. €), denen Mindereinzahlungen an Dienstgeberbeiträgen (-175,8 

Mio. €) und an Einkommen- und Körperschaftsteuer (-110,7 Mio. €) für den FLAF infolge 

der derzeitigen Wirtschaftsentwicklung und Beitragsstundungen gegenüberstehen. 

• UG 30 Bildung (+150,2 Mio. €) hauptsächlich aufgrund von Überweisungen aus dem COVID-

19-Krisenbewältigungsfonds der UG 45 zum Ankauf von Desinfektionsmittel und Schutz-

masken, Übernahme von Stornokosten nach Absage von Schulveranstaltungen sowie An-

schaffungen für Distance Learning (+39,1 Mio. €) sowie aufgrund von Rückzahlungen der 

Länder im Zusammenhang mit dem Bildungsinvestitionsgesetz (+133,1 Mio. €). Dem stehen 

Mindereinzahlungen bei der regionalen Schulverwaltung aus dem Kostenersatz durch die 

Länder (-12,6 Mio. €) sowie bei der zweckgebundenen Gebarung (-7,5 Mio. €) gegenüber. 

• UG 32 Kunst und Kultur (+132,9 Mio. €) hauptsächlich aufgrund von Überweisungen aus 

dem COVID-19-Krisenbewältigungsfonds der UG 45 zur Abfederung von besonderen Not- 

und Härtefällen von Künstlerinnen und Künstlern (+100,0 Mio. €) sowie für die Bundesmu-

seen (+23,1 Mio. €) und die Bundestheater (+10,4 Mio. €) zur Abfederung von Einnahmen-

ausfällen. 

• UG 34 Innovation und Technologie (Forschung) (+95,2 Mio. €) hauptsächlich aufgrund von 

Überweisungen aus dem COVID-19-Krisenbewältigungsfonds der UG 45 für die Nachzeich-

nung von ESA Wahlprogrammen (+6,0 Mio. €), für Förderungen bei den FFG-Basisprogram-

men und dem Programm Produktion der Zukunft (+62,0 Mio. €), für alternative Fertigungs-

strategien bei medizinischen Hilfsgütern (+5,0 Mio. €), für klinische Studien (+10,0 Mio. €) 

und für die Errichtung eines aws COVID-19 Startup Hilfsfonds (+12,2 Mio. €). 

• UG 40 Wirtschaft (+1.539,7 Mio. €) hauptsächlich aufgrund von Überweisungen aus dem 

COVID-19-Krisenbewältigungsfonds der UG 45 für den Härtefallfonds (+1.000,0 Mio. €), für 

die Beschaffung von Schutzausrüstung und medizinischen Produkten (+403,9 Mio. €), für 

den Lehrlingsbonus 2020 (+57,2 Mio. €), für den aws COVID-19 Startup-Hilfsfonds (+12,2 

Mio. €), für COVID-19 Comeback-Zuschussförderungen von Film- und TV-Produktion (+25,0 

Mio. €) und für die COVID-19 Investitionsprämie für Unternehmen (+26,6 Mio. €). Weiters 

gibt es Mehreinzahlungen von der aws für die Aufstockung des COVID-19 Startup-Hilfsfonds 

(+17,0 Mio. €). Demgegenüber stehen Mindereinzahlungen beim Bau- und Liegenschafts-

management (-1,6 Mio. €). 

• UG 41 Mobilität (+82,4 Mio. €) hauptsächlich aufgrund von Überweisungen aus dem CO-

VID-19-Krisenbewältigungsfonds der UG 45 für den Klima- und Energiefonds (+32,0 Mio. €), 

für den Bereich Schiene im Zusammenhang mit Verkehrsdiensteverträgen (+166,0 Mio. €) 
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und für den Eigenkapitalzuschuss der Rail Cargo Austria (+61,0 Mio. €). Weitere Mehrein-

zahlungen gibt es aufgrund der erstmalig fließenden zweckgebundenen Nutzungsentgelte 

gemäß § 8b Asfinag-Gesetz (+61,0 Mio. €). Im Bereich der Angelegenheiten der Fernmelde-

behörden und der Funküberwachung gibt es Mindereinzahlungen (-216,2 Mio. €) aufgrund 

der Verschiebung infolge der BMG-Novelle 2020, im Bereich der Straßen (-8,8 Mio. €) 

hauptsächlich bei den Geldstrafen sowie bei den Katastrophenfondsmitteln (-9,1 Mio. €).    

• UG 42 Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (+683,8 Mio. €) hauptsächlich aufgrund 

von Überweisungen aus dem COVID-19-Krisenbewältigungsfonds der UG 45 für den Aus-

gleich von Einkommensausfällen bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben und von Pri-

vatzimmervermietern, für SARS-COV-2 Tests sowie für den Zivildienst (+296,2 Mio. €). Wei-

tere Mehreinzahlungen ergeben sich infolge der BMG-Novelle 2020 aus der Übertragung 

von Angelegenheiten der Fernmeldebehörden und der Funküberwachung (+179,5 Mio. €), 

des Bergwesens (+53,7 Mio. €) und der Siedlungswasserwirtschaft (+167,8 Mio. €). 

• UG 44 Finanzausgleich (+434,8 Mio. €) hauptsächlich aufgrund von Überweisungen aus 

dem COVID-19-Krisenbewältigungsfonds der UG 45 für die Bedeckung der Auszahlungen 

gemäß Kommunalinvestitionsgesetz 2020 (+500,0 Mio. €), denen Mindereinzahlungen 

beim Katastrophenfonds und bei der Krankenanstaltenfinanzierung infolge der im Bemes-

sungszeitraum gesunkenen Steuereinnahmen (-65,2 Mio. €) gegenüberstehen. 

• UG 45 Bundesvermögen (+207,0 Mio. €) hauptsächlich im Bereich der Kapitalbeteiligungen 

(+221,8 Mio. €) insbesondere aufgrund der ÖBAG Dividende (+156,8 Mio. €) und der Ge-

winnabfuhr der OeNB (+64,9 Mio. €), im Bereich des Ausfuhrfinanzierungsförderungsgeset-

zes (AFFG) (+5,3 Mio. €) und bei den sonstigen Finanzhaftungen (+6,8 Mio. €), vorwiegend 

aus Haftungsentgelten sowie bei den Bundesdarlehen aus der ersten Zahlung zur Tilgung 

des Griechenland Darlehens (+12,2 Mio. €). Mindereinzahlungen gibt es hingegen im Be-

reich der Veräußerung von Liegenschaften und beim Fruchtgenuss der Österreichischen 

Bundesforste AG (-22,5 Mio. €), bei den erblosen Nachlässen (-8,2 Mio. €) sowie im Bereich 

des Ausfuhrförderungsgesetzes (AusfFG) aus geringeren Haftungsentgelten und Garantien 

(-7,1 Mio. €). 

• UG 46 Finanzmarktstabilität (+70,4 Mio. €) hauptsächlich aufgrund der im Jänner und Juli 

2020 eingegangenen Dividendenzahlungen der ABBAG (für 2018: +1.292,3 Mio. €, für 2019: 

+10,3 Mio. €), der die im Jänner 2019 erfolgte HETA-Rückzahlung aus Bayern gegenüber-

steht (-1.230,0 Mio. €).  

2.3 Wesentliche Mehrauszahlungen 

• UG 10 Bundeskanzleramt (+62,4 Mio. €) hauptsächlich aufgrund der COVID-19 Infokam-

pagne des Bundes (+18,5 Mio. €) und für die einmalige COVID-19 bedingte Ausweitung der 
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Presseförderung für das Jahr 2020 (+18,6 Mio. €) sowie für den Bereich Integration (+30,1 

Mio. €), der infolge der BMG-Novelle 2020 in die UG 10 verschoben wurde. 

• UG 13 Justiz (+94,7 Mio. €) hauptsächlich aufgrund von höheren Zahlungen für Baumaß-

nahmen bei Justizanstalten (+28,5 Mio. €), für höhere Personalzahlungen (+12,6 Mio. €) 

und beim betrieblichen Sachaufwand (+48,4 Mio. €) für die Umsetzung von IT-Projekten, 

für die Unterbringung und die medizinische Versorgung der Insassinnen und Insassen so-

wie für COVID-19 Maßnahmen insbesondere für Schutzmasken, Desinfektionsmittel, Ein-

weghandschuhe und Testgeräte. Höhere Transferzahlungen (+5,3 Mio. €) entstehen pri-

mär aus der Vergütung an den Rechtsanwaltskammertag.  

• UG 14 Militärische Angelegenheiten (+54,5 Mio. €) hauptsächlich aufgrund von höheren 

Zahlungen für Investitionen in Kraftfahrzeuge (+19,2 Mio. €), für den Personalaufwand 

(+17,1 Mio. €) sowie für den betrieblichen Sachaufwand (+15,6 Mio. €) insbesondere für 

Transporte und Ausbildungsdienst-Entgelte. 

• UG 17 Öffentlicher Dienst und Sport (+218,9 Mio. €) hauptsächlich aufgrund von Auszah-

lungen für COVID-19 Maßnahmen im Rahmen des NPO-Hilfsfonds (+200,0 Mio. €), des 

Sportligen Fonds (+17,5 Mio. €) sowie an die Bundessport-GmbH (+1,8 Mio. €). 

• UG 20 Arbeit (+6.905,6 Mio. €) hauptsächlich aufgrund der höheren Inanspruchnahme von 

Kurzarbeit (+5.247,4 Mio. €), Arbeitslosengeld (+634,2 Mio. €), Notstandshilfe (+348,1 Mio. 

€), höherer Pensionsversicherungsbeiträge (+386,5 Mio. €) und Krankenversicherungsbei-

träge (+62,6 Mio. €) sowie der Einmalzahlung gemäß § 66 Arbeitslosenversicherungsgesetz 

von 450 € (+182,3 Mio. €) infolge des raschen Anstiegs der Arbeitslosigkeit und der intensi-

ven Inanspruchnahme der Unternehmen von Kurzarbeitsunterstützung nach Einführung 

der gesundheitspolitischen Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19 Pandemie. Über-

dies kommt es zu Mehrauszahlungen durch die im § 15 Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungs-

gesetz festgelegte Überweisung in die Arbeitsmarktrücklage (+67,1 Mio. €), aufgrund des 

höheren Verwaltungskostenersatzes an das AMS gem. § 41 (2) Arbeitsmarktservicegesetz 

(+57,3 Mio. €) sowie infolge der Vergütungen für die Gewährung einer Sonderbetreuungs-

zeit durch den Arbeitgeber (+9,0 Mio. €). Dem stehen Minderauszahlungen an die Arbeits-

marktrücklage durch das Auslaufen der Auflösungsabgabe mit Ende 2019 (-43,3 Mio. €) und 

an den Insolvenzentgeltfonds gem. § 14 Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz (-44,8 

Mio. €) gegenüber. 

• UG 21 Soziales und Konsumentenschutz (+176,5 Mio. €) hauptsächlich im Bereich Pflege, 

insbesondere aufgrund des Zweckzuschusses an die Bundesländer gemäß § 2 (2b) des Pfle-

gefondsgesetzes (+100,0 Mio. €), für die Gewährung von Zuwendungen aus dem Familien-

härteausgleich im Zusammenhang mit den COVID-19 Maßnahmen (+13,0 Mio. €), beim 

Pflegegeld aufgrund der demographischen Entwicklung (+70,3 Mio. €), einer höheren Do-

tierung des Pflegefonds gemäß Pflegefondsgesetz (+17,0 Mio. €), einem höheren Kostener-

satz nach dem Heimopferrentengesetz (+5,3 Mio. €), höherer Zuwendungen für pflegende 

Angehörige (+2,8 Mio. €) sowie eines Anstiegs bei der Hospiz-und Palliativbetreuung (+2,8 
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Mio. €). Demgegenüber stehen Minderauszahlungen aufgrund von Umstrukturierungen in-

folge der BMG-Novelle 2020 (Transfer der Personal- und Sachausgaben des Bereiches Ar-

beit an das BMAFJ (-20,6 Mio. €)), bei der Kriegsopferversorgung bedingt durch den Rück-

gang der Anzahl der Versorgungsberechtigten (-6,7 Mio. €) sowie einer geringeren Inan-

spruchnahme der 24-h-Betreuung (-9,8 Mio. €). 

• UG 22 Pensionsversicherung (+796,3 Mio. €) hauptsächlich aufgrund höherer Vorschüsse 

an die PV-Träger infolge geringerer Beitragseinahmen der SV-Träger wegen COVID-19. 

• UG 23 Pensionen – Beamtinnen und Beamte (+347,1 Mio. €) hauptsächlich aufgrund der 

Entwicklungen der Aktiv- und Pensionsstände in Verbindung mit der gestaffelten Pensions-

anpassung 2020 bei den Ruhe- und Versorgungsbezügen der Beamtinnen und Beamten der 

Hoheitsverwaltung inkl. Ausgegliederte Institutionen (+158,7 Mio. €), der Postunterneh-

men (+20,6 Mio. €), der Österreichischen Bundesbahnen (+29,1 Mio. €) und der Landesleh-

rerinnen und Landeslehrer (+135,6 Mio. €). 

• UG 24 Gesundheit (+138,9 Mio. €) hauptsächlich aufgrund des Bundesersatzes an die Sozi-

alversicherung der Selbstständigen (SVS) im Zuge der Krankenversicherungs-Beitragssen-

kung basierend auf dem Steuerreformgesetz 2020 (+91,7 Mio. €), des Mehrbedarfs bei der 

Bedarfsorientierten Mindestsicherung in der Krankenversicherung (+4,8 Mio. €), der Maß-

nahmen gemäß Epidemiegesetz im Zusammenhang mit COVID-19 (+52,0 Mio. €), der Be-

schaffung des COVID-19 Impfstoffes (+21,8 Mio. €) und der Erhöhung der Laborkapazitäten 

bei der AGES (+4,2 Mio. €), denen geringere Auszahlungen für Zweckzuschüsse des Bundes 

im Bereich der Krankenanstaltenfinanzierung auf Basis eines geringeren Abgabenaufkom-

mens (-25,3 Mio. €) und wegen Minderbedarfes bei ELGA-Aktiv (-5,1 Mio. €) gegenüberste-

hen. 

• UG 25 Familie und Jugend (+833,1 Mio. €) hauptsächlich aufgrund von Auszahlungen in 

Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie für den Kinderbonus (+665,3 Mio. €), den Fa-

milienhärteausgleich (+94,2 Mio. €) und den Familienkrisenfonds (+16,6 Mio. €). Zu höhe-

ren Zahlungen kam es zudem für die Familienbeihilfe (+50,0 Mio. €) und für Überweisungen 

an Sozialversicherungsträger (+58,3 Mio. €), letztere vor allem aufgrund von Nachzahlun-

gen für das Jahr 2019 und höheren Akontierungen für das laufende Jahr. Höhere Zahlungen 

in der Zentralleitung (+29,7 Mio. €) erfolgten vorwiegend für das Personal und Transfers 

infolge der BMG-Novelle 2020 sowie für die Abwicklung der COVID-19 bedingten Maßnah-

men. Minderauszahlungen gibt es beim Zweckzuschuss an die Länder aus der Vereinbarung 

über die Elementarpädagogik, da dieser seit 2020 in der UG 30 verrechnet wird (-70,0 Mio. 

€) sowie geringere Zahlungen für das Kinderbetreuungsgeld (-15,9 Mio. €). 

• UG 30 Bildung (+345,5 Mio. €) hauptsächlich aufgrund von Mehrauszahlungen bei den 

Transfers gem. FAG für die Landeslehrerinnen und -lehrer insbesondere für Gehaltserhö-

hung, Schülermehr, neues Dienst- und Besoldungsrecht und aus der Gesetzesänderung im 

Zusammenhang mit Vorrückungsstichtagen (+91,5 Mio. €), aufgrund von Mehrauszahlun-

gen bei Personalzahlungen für Bundeslehrerinnen und -lehrer (+19,3 Mio. € aufgrund von 
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Gehaltserhöhung, Ausbau der Tagesbetreuung, Schülermehr und der Gesetzesänderung im 

Zusammenhang mit Vorrückungsstichtagen) sowie aufgrund der Art. 15a Vereinbarung 

über die Elementarpädagogik für die Kindergartenjahre 2018/19 bis 2021/22 (+90,2 Mio. 

€). Weiters kam es zu Mehrauszahlungen im Zusammenhang mit dem Bildungsinvestitions-

gesetz (+166,2 Mio. €). Dem stehen Minderauszahlungen bei den Unterrichtspraktikantin-

nen und -praktikanten aufgrund der COVID-19 Pandemie (-23,3 Mio. €) gegenüber. 

• UG 31 Wissenschaft und Forschung (+232,7 Mio. €) hauptsächlich bei den Universitäten 

(+190,1 Mio. €) für die jährlich ansteigende Erhöhung des Gesamtbetrages der Universitä-

ten für die Leistungsvereinbarungsperiode 2019 bis 2021 (+178,9 Mio. €) und aufgrund hö-

herer Zahlungen im Bereich der Klinikbauten – klinischer Mehraufwand, insbesondere am 

AKH Wien (+11,2 Mio. €). Für den Bereich Forschungsinstitutionen fielen Mehrauszahlun-

gen (+45,2 Mio. €) an, vor allem für das Institute of Science and Technology Austria – ISTA 

(+18,8 Mio. €) aufgrund des laufenden Ausbaus des Instituts, für den Fonds zur Förderung 

der wissenschaftlichen Forschung - FWF (+15,6 Mio. €) aufgrund der Erhöhung des Förder-

budgets sowie für den ÖAW Campus Bau (+8,1 Mio. €). Weitere Mehrauszahlungen gibt es 

für den weiteren Ausbau von Fachhochschul-Studienplätzen (+6,2 Mio. €). Wesentliche 

Minderauszahlungen fielen für Stipendien für Bewerber aus dem Ausland an (-5,8 Mio. €). 

• UG 32 Kunst und Kultur (+109,5 Mio. €) hauptsächlich aufgrund von COVID-19 Maßnahmen 

zur Unterstützung von selbständigen Künstlerinnen und Künstlern (+90,0 Mio. €), für den 

Künstler-Sozialversicherungsfonds zur Abfederung von besonderen Not- und Härtefällen 

(+7,6 Mio. €) sowie für Bundesmuseen (+10,0 Mio. €) und Bundestheater (+3,8 Mio. €) zur 

Abfederung von Einnahmenausfällen. 

• UG 40 Wirtschaft (+1.024,9 Mio. €) hauptsächlich aufgrund von Mehrauszahlungen an die 

WKÖ zur Umsetzung des COVID-19 Härtefallfondsgesetzes (+800,0 Mio. €), für die Beschaf-

fung von Schutzausrüstung und medizinischen Produkten (+168,0 Mio. €), für den Lehrlings- 

und Kleinunternehmerbonus 2020 (+42,2 Mio. €), für den COVID-19 Startup Hilfsfonds der 

aws (+24,4 Mio. €) sowie für Zuschüsse zur Investitionsprämie für Unternehmen (+5,0 Mio. 

€). Weiters gibt es Mehrauszahlungen für Instandhaltung und Instandsetzung von Gebäu-

den (+4,6 Mio. €) sowie für Digitalisierung (+13,8 Mio. €). Dem gegenüber stehen Minder-

auszahlungen bei der Investitionszuwachsprämie für große Unternehmen (-11,0 Mio. €), 

bei der KMU-Investitionszuwachsprämie (-12,8 Mio. €) und beim Beschäftigungsbonus (-

11,4 Mio. €).  

• UG 41 Mobilität (+116,4 Mio. €) hauptsächlich aufgrund von Mehrauszahlungen im Bereich 

Schiene (+89,7 Mio. €) insbesondere für die ÖBB (+77,3 Mio. €) und für Schienengüterver-

kehrsförderung (+14,0 Mio. €), beim Klima- und Energiefonds (+22,3 Mio. €) hauptsächlich 

für Förderprogramme für den Radverkehr, im Bereich Straße (+19,3 Mio. €) hauptsächlich 

für Transfers an die Länder für den Ausbau von Bundesstraßen, sowie für Personalzahlun-

gen (+11,3 Mio. €), denen Minderauszahlungen im Bereich Telekommunikation (-18,8 Mio. 
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€) aus der Verschiebung infolge der BMG Novelle 2020 in die UG 42 und bei Hochwasser-

schutzprojekten (-11,6 Mio. €) gegenüberstehen. 

• UG 42 Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (+327,6 Mio. €) hauptsächlich aufgrund 

der Übertragung der Angelegenheiten der Siedlungswasserwirtschaft (+167,9 Mio. €), des 

Zivildienstes (+65,3 Mio. €) und des Telekombereiches (+16,2 Mio. €) infolge der BMG-No-

velle 2020. Weitere Mehrauszahlungen gibt es im Bereich der Marktordnungsmaßnahmen 

für den Härtefallfonds vorwiegend zum Ausgleich der Einkommensausfälle bei land- und 

forstwirtschaftlichen Betrieben (+17,3 Mio. €) und beim Tourismus (+64,4 Mio. €), insbe-

sondere für die Österreich Werbung zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Touris-

musstandorts Österreich sowie für COVID-19 Tests in Tourismusbetrieben. 

• UG 44 Finanzausgleich (+102,4 Mio. €) hauptsächlich aufgrund der Mehrauszahlungen im 

Rahmen des Kommunalinvestitionsgesetzes 2020 (+201,7 Mio. €) denen Minderauszahlun-

gen aufgrund des Wegfalls des 2019 letztmalig bezahlten Zweckzuschusses an die Länder 

zur Finanzierung der Förderung des Wohnbaues (-50,0 Mio. €) und bei Zuschüssen für die 

Sprachförderung an die Länder (-20,0 Mio. €), die jetzt in der UG 30 verrechnet werden, 

gegenüberstehen. Beim Katastrophenfonds gibt es ebenfalls Minderauszahlungen auf-

grund geringerer Anforderungen der Gebietskörperschaften für vorbeugende Maßnahmen 

und für die Beseitigung von Schäden (-14,1 Mio. €). 

• UG 45 Bundesvermögen (+6.636,8 Mio. €) hauptsächlich aufgrund von Mehrauszahlungen 

beim COVID-19-Krisenbewältigungsfonds (+4.651,7 Mio. €). Im Rahmen des 1. und 3. CO-

VID-19 Gesetzespakets wurde die Rechtsgrundlage für die Einrichtung eines Verwaltungs-

fonds beim BMF und dessen Dotierung bis zu einem Betrag von 28,0 Mrd. € geschaffen, um 

die Finanzierung der erforderlichen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bewältigung 

der Krisensituation sicherzustellen. Weitere Mehrauszahlungen gibt es im Bereich der Ka-

pitalbeteiligungen für die COVID-19 Finanzierungsagentur (COFAG) (+1.986,8 Mio. €), ins-

besondere für den Fixkostenzuschuss, Liquiditätszuschuss und Umsatzkostenersatz, wei-

ters im Bereich des Ausfuhrfinanzierungsförderungsgesetzes (AFFG) für Kursrisikogarantien 

(+19,5 Mio. €) und im Bereich der sonstigen Finanzhaftungen für Schadloshaltungszahlun-

gen nach dem Garantiegesetz und dem KMU-Fördergesetz an die aws (+2,0 Mio. €). Min-

derauszahlungen gibt es im Bereich des Ausfuhrförderungsgesetzes (-15,5 Mio. €) haupt-

sächlich für Schadens- und Refinanzierungszahlungen an die Österreichische Entwicklungs-

bank und geringeren Rückersätzen von Haftungsentgelten sowie bei den besonderen Zah-

lungsverpflichtungen (-4,5 Mio. €) überwiegend durch geringere Kapitaltransfers an Dritt-

länder - Internationale Finanzinstitutionen (-24,9 Mio. €), die durch höhere Zuschüsse an 

Griechenland (+18,3 Mio. €) teilweise kompensiert werden. 
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2.4 Wesentliche Minderauszahlungen 

• UG 18 Fremdenwesen (-267,6 Mio. €) hauptsächlich aufgrund geringerer Zahlungen an die 

Länder im Rahmen der Grundversorgung (-285,9 Mio. €) wegen Nachzahlungen an die Län-

der im November 2019 und des Rückganges der laufend zu betreuenden Personen, die 

durch höhere Zahlungen an die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistun-

gen (+12,7 Mio. €), an COVID-19-Krisenbewältigungsfondsmittel für Hygieneschutzmaß-

nahmen (+4,3 Mio. €) und für Projekte des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (+2,4 

Mio. €) teilweise kompensiert werden. 

• UG 43 Klima, Umwelt und Energie (-164,5 Mio. €) hauptsächlich aufgrund der infolge der 

BMG-Novelle 2020 erfolgten Übertragung von Angelegenheiten der Siedlungswasserwirt-

schaft und des Bergwesens in die UG 42. 

• UG 58 Finanzierungen, Währungstauschverträge (-944,7 Mio. €) hauptsächlich aufgrund 

von Netto-Minderauszahlungen im Bereich der Zinsen (-488,6 Mio. €) und beim sonstigen 

Aufwand (-456,1 Mio. €). Bei den Zinsen ergeben sich die Netto-Minderauszahlungen auf-

grund von geringeren Zinsausgaben im Vergleich zur Vorjahresperiode infolge der Tilgung 

der 4,35%-Bundesanleihe 2008-2019 im März 2019. Netto-Minderauszahlungen im sonsti-

gen Aufwand ergeben sich, da der Saldo der Emissionsagien und -disagien im Zusammen-

hang mit Wertpapierbegebungen höher war als in der Vorjahresperiode.  

2.5 Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit 

Im Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit gibt es in der UG 58 Finanzierungen, Währungs-

tauschverträge höhere Einzahlungen (+95.195,5 Mio. €) gegenüber dem Vergleichszeitraum 

des Vorjahres, da aufgrund der derzeitigen Sondersituation infolge der COVID-19 Krise für einen 

erhöhten Liquiditätsbedarf mit zusätzlichen Finanzierungen vorgesorgt wird. Die Mehreinzah-

lungen ergeben sich hauptsächlich aus vergleichsweise verstärkten Aufnahmen von kurzfristi-

gen Verpflichtungen von Jänner bis September 2020 im Rahmen der Kassenverwaltung des Bun-

des und den Neubegebungen der 0,0% Bundesanleihe 2020-2030 im Februar 2020, der 0,0% 

Bundesanleihe 2020-2023 und 0,75% Bundesanleihe 2020-2051 im April 2020, der 0,85% Bun-

desanleihe 2020-2120 im Juni 2020, vergleichsweise verstärkten Aufnahmen von Austrian Trea-

sury Bills vom Juli bis November 2020 sowie der Neubegebung der 0,0% Bundesanleihe 2020-

2040 im Oktober 2020, dem die Neubegebung der 0,50% Bundesanleihe 2019-2029/1 im Feb-

ruar 2019 gegenübersteht. 

Des Weiteren gibt es höhere Auszahlungen (+65.090,2 Mio. €) gegenüber dem Vorjahreszeit-

raum, die sich hauptsächlich aus Tilgungen von Austrian Treasury Bills und der Tilgung der 
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0,00%-EUR Anleihe 2017-2020 im Jänner 2020, der Tilgung der 0,00%-EUR Anleihe 2017-2020/2 

im Mai 2020, der Tilgung der 3,9%-Bundesanleihe 2005-2020/1 im Juli 2020 sowie aus Tilgungen 

kurzfristiger Verpflichtungen im Rahmen der Kassenverwaltung des Bundes im Jänner, Februar, 

April und Juni bis September 2020 ergeben, und denen Tilgungen von Austrian Treasury Bills im 

Februar 2019, die Tilgung der 4,35%-Bundesanleihe 2008-2019 im März 2019, die Tilgung der 

1,95%-Bundesanleihe 2012-2019 im Juni 2019 und die Tilgung der 0,25% Bundesanleihe 2014-

2019 im Oktober 2019 gegenüberstehen. 
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3 Finanzierungsrechnung nach 
ökonomischer Darstellung 

Wesentliche Unterschiede von Jänner bis November 2020 und dem Vergleichszeitraum 2019 

gibt es in ökonomischer Darstellung (Tabellen 17 und 18) bei den  

• Auszahlungen für Personalaufwand (+141,2 Mio. €) hauptsächlich aufgrund höherer Be-

zugszahlungen (+120,9 Mio. €) infolge des neuen Gehaltsabschlusses für den öffentlichen 

Dienst. 

• Auszahlungen aus betrieblichem Sachaufwand (+388,7 Mio. €) hauptsächlich aufgrund hö-

herer Zahlungen für Werkleistungen (+288,3 Mio. €) vor allem aufgrund der in der UG 40 

erfolgten Zahlungen zur Beschaffung von Schutzausrüstung und medizinischen Produkten 

und für den Sonstigen betrieblichen Aufwand (+101,4 Mio. €) vor allem aufgrund der in der 

UG 42 erfolgten COVID-19 Zahlungen für den Tourismusbereich.  

• Auszahlungen aus Finanzaufwand (-910,0 Mio. €) aufgrund der in der UG 58 angefallenen 

Netto-Minderauszahlungen aus Zinsen sowie beim sonstigen Aufwand aus dem höheren 

Saldo von Emissionsagien und -disagien. 

• Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger (+2.997,8 

Mio. €) hauptsächlich aufgrund der in den Untergliederungen UG 20 angeführten Mehraus-

zahlungen für Pensions- und Krankenversicherungsbeiträge, in der UG 21 für Pflege, in der 

UG 22 wegen höherer Vorschüsse an die PV-Träger, in der UG 23 für Pensionen der Landes-

lehrerinnen und –lehrer, in der UG 30 für Landeslehrerinnen und -lehrer, Elementarpäda-

gogik sowie aufgrund des Bildungsinvestitionsgesetzes, in der UG 31 für Universitäten und 

in der UG 40 für den WKÖ-Härtefallfonds. 

• Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen (+7.716,1 Mio. €) hauptsächlich aufgrund 

der in den Untergliederungen UG 17 angeführten Zahlungen an die aws für den NPO-Hilfs-

fonds, in der UG 20 für Kurzarbeit und in der UG 45 im Bereich der Kapitalbeteiligungen für 

die COVID-19 Finanzierungsagentur (COFAG).  

• Auszahlungen aus Transfers an private Haushalte (+2.284,0 Mio. €) hauptsächlich auf-

grund der in den Untergliederungen UG 20 angefallenen Mehrauszahlungen für Arbeitslo-

sengeld und Notstandshilfe, in der UG 23 für Ruhe- und Versorgungsbezüge der Beamtin-

nen und Beamten der Hoheitsverwaltung, in der UG 25 für Kinderbonus, Familienbeihilfen, 

Unterstützungsleistungen im Rahmen des Familienhärteausgleichs und des Familienkrisen-

fonds und in der UG 42 für Investitionsförderungen der Siedlungswasserwirtschaft, die auf-

grund der Verschiebung infolge der BMG-Novelle 2020 in der UG 43 zu Minderauszahlun-

gen führen. 
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• Auszahlungen aus sonstigen Transfers (+4.640,7 Mio. €) hauptsächlich aufgrund der in der 

UG 45 angeführten Zahlungen beim COVID-19-Krisenbewältigungsfonds für verschiedene 

Untergliederungen. 

• Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (+69,8 Mio. €) hauptsächlich aufgrund der in 

der UG 13 angeführten Baumaßnahmen bei Justizanstalten sowie der in der UG 14 Militä-

rische Angelegenheiten erfolgten Anschaffungen von militärischen Fahrzeugen. 

 

• Einzahlungen aus Abgaben (brutto) (-9.733,5 Mio. €), deren Details den Begründungen zur 

UG 16 zu entnehmen sind. 

• Zahlungen aus Ab-Überweisungen (+1.582,0 Mio. €), deren Details den Begründungen zur 

UG 16 zu entnehmen sind. 

• Einzahlungen aus Abgaben (netto) (-8.151,5 Mio. €), deren Details den Begründungen zur 

UG 16 zu entnehmen sind. 

• Einzahlungen aus abgabenähnlichen Erträgen (-389,6 Mio. €) hauptsächlich aufgrund ge-

ringerer Einzahlungen aus Beiträgen zur Arbeitslosenversicherung (-104,1 Mio. €) und aus 

Beiträgen zum Familienlastenausgleichsfonds (-288,2 Mio. €). 

• Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit (-65,0 Mio. €) hauptsächlich aufgrund von Vor-

jahreseinzahlungen in der UG 41 aus der Versteigerung von Funkfrequenzen. 

• Einzahlungen aus Transfers (+4.636,2 Mio. €) hauptsächlich aufgrund von höheren Ein-

zahlungen aus Transfers von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern (+65,5 Mio. 

€) insbesondere der in der UG 20 erfolgten höheren Überweisung aus der Arbeitsmarkt-

rücklage sowie der höheren Einzahlungen der Transfers innerhalb des Bundes (+4.572,8 

Mio. €), die sich zum Großteil aus Überweisungen aus dem COVID-19-Krisenbewältigungs-

fonds der UG 45 in verschiedene Untergliederungen ergeben.  

• Sonstigen Einzahlungen (-1.123,1 Mio. €) hauptsächlich aufgrund der in der UG 46 im Jän-

ner des Vorjahres eingegangenen Rückzahlung aus Bayern. 

• Einzahlungen aus Finanzerträgen (+1.515,6 Mio. €) hauptsächlich aufgrund der in der UG 

46 eingegangenen Zahlung aus dem ABBAG Bilanzgewinn, sowie der in der UG 45 angeführ-

ten ÖBAG Dividenden und OeNB Gewinnabfuhr. 
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4 COVID-19-Berichterstattung 

Tabelle 3: Anträge zu den COVID-19 Hilfsmaßnahmen (Stand 15.12.2020, in Mio. €) 

 

Der Budgetvollzug 2020 steht ganz im Zeichen der massiven budgetären Auswirkungen der CO-

VID-19-Krise. Die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und der 

Maßnahmen zu ihrer Eindämmung erfordern eine antizyklische Budgetpolitik, um die Konjunk-

tur zu stabilisieren und die Folgen abzufedern. Die Bundesregierung brachte bereits am 14. 

März 2020 das erste COVID-19-Sammelgesetz in den Nationalrat ein. Mit Beschluss am darauf 

folgenden Tag wurde der COVID-19-Krisenbewältigungsfonds, ursprünglich mit einer Dotierung 
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von 4,0 Mrd. €, etabliert. Es folgten die Einrichtung des Härtefallfonds (2. COVID-19-Sammelge-

setz), die Erhöhung der maximalen Dotierung des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds auf 28,0 

Mrd. € und die Ausstattung der COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes GmbH (COFAG) mit 

15,0 Mrd. € für kapital- und liquiditätsstützende Maßnahmen (Corona-Hilfsfonds, 3. COVID-19-

Sammelgesetz) sowie die Einrichtung des NPO-Unterstützungsfonds (20. COVID-19-Sammelge-

setz). Die zahlreichen Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung umfassen ebenso weitreichende 

Steuererleichterungen, eine adaptierte Corona-Kurzarbeit, die Ausweitung und Neuauflage von 

Garantieprogrammen, den Fixkostenzuschuss für Unternehmen sowie ein Hilfspaket für Ge-

meinden. Flankiert werden diese Corona-Hilfsmaßnahmen von einem Konjunkturpaket mit den 

drei Säulen zusätzliche Rettungsmaßnahmen für besonders hart betroffene Branchen, Entlas-

tungen für Niedrigverdienerinnen und Niedrigverdiener sowie Familien und, drittens, Investiti-

onen in Zukunftsbereiche wie Klimaschutz und Digitalisierung. 

Mit dem zweiten Lockdown im November wurde der Lockdown-Umsatzersatz für besonders 

betroffene Branchen als zusätzliche Maßnahme ins Leben gerufen. 

Im Folgenden wird ein detaillierter Überblick zum Stand der COVID-19-Maßnahmen geboten. 

4.1 Auswirkungen auf den Bundeshaushalt 

Steuererleichterungen 

Im Zeitraum 15.3.-15.12.2020 wurden insgesamt 277.081 Anträge auf Herabsetzung der Ein-

kommensteuervorauszahlung bzw. Körperschaftssteuervorauszahlung eingebracht. Davon 

wurden 272.649 Anträge mit einem Volumen von rd. 3,9 Mrd. € positiv erledigt. 

Im Zeitraum 15.3.-15.12.2020 wurden insgesamt 314.710 Anträge auf Zahlungserleichterung 

(Stundung, Raten) eingebracht. Davon wurden 311.133 Anträge positiv erledigt. Mit Stand 

15.12.2020 ist ein Betrag von mehr als 2,5 Mrd. € ausgesetzt. Im Vergleich zum Höchststand 

Ende September ist somit bereits ein deutlicher Rückgang feststellbar. 
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Tabelle 4: Anträge zu Steuererleichterungen iZm. COVID-19 (Stand 15.12.2020) 

 

Bei den im Auswertungsergebnis dargestellten Summen handelt es sich um all jene Abgaben-

beträge, für die zum Zeitpunkt der Auswertung ein aufrechter Zahlungstermin aufgrund einer 

Zahlungserleichterung vorliegt. Hier kann es sich einerseits um eine Stundung bis zu einem be-

stimmten Termin, andererseits aber auch um eine Ratenvereinbarung handeln, bei der monat-

lich Teilbeträge zu entrichten sind. Die Änderung der Beträge liegt daran, dass mitunter Stun-

dungen wegen Zeitablaufs oder auch sonstiger auflösender Bedingungen enden können, und 

Entrichtungen (Zahlung oder auch Tilgung) durch sonstige Gutschriften erfolgt sind. 

 

Kurzarbeit 

Um negative Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Arbeitsmarkt abzufedern, wurde 

das Instrument der Kurzarbeit entsprechend einer Vereinbarung mit den Sozialpartnern adap-

tiert. Dadurch wird den Unternehmen ein möglichst rascher und unbürokratischer Übergang in 

die Kurzarbeit ermöglicht. Seit Oktober findet die Abwicklung der Kurzarbeit in Österreich in 
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einer modifizierten Form statt (Corona-Kurzarbeit Phase 3). Darüber hinaus wurden für Unter-

nehmen, die vom zweiten Lockdown direkt betroffen sind (etwa im Bereich Gastronomie und 

Beherbergung oder in großen Teilen des Einzelhandels) weitreichendere Möglichkeiten einge-

räumt, Kurzarbeit in Anspruch zu nehmen. Hierzu zählt insbesondere die Möglichkeit für den 

Zeitraum des Lockdowns die Arbeitszeit auf 0 % zu reduzieren. 

Bis zum 15.12.2020 wurden inkl. Verlängerungen 199.081 Anträge zur Kurzarbeit genehmigt. 

Diese umfassen 109.664 Betriebe und 1.170.063 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

(2.147.568 Teilnehmerinnen u. Teilnehmer bei Zählung pro Phase der Kurzarbeit – inkl. Mehr-

fachzählungen) und ein Fördervolumen von 9,5 Mrd. € 1. 

Tabelle 5: Kurzarbeitsanträge (Stand 15.12.2020) 

 

Eine Betrachtung des gesamten Fördervolumens und der hiervon bereits getätigten Auszahlun-

gen nach Branchen zeigt, dass die beantragte Kurzarbeit seit März 2020 in drei Branchen am 

stärksten zur Anwendung kam: Im Bereich „Herstellung von Waren“ umfasst die Kurzarbeit 2,6 

Mrd. € bzw. 27,4 % des Fördervolumens und 1,4 Mrd. € bzw. ein Viertel der bereits getätigten 

Auszahlungen. Die Branche „Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen“ steht 

bei einem Fördervolumen von 1,9 Mrd. € (20,0 % des Fördervolumens) und Auszahlungen von 

1,1 Mrd. €. In der „Beherbergung und Gastronomie“ liegt das Fördervolumen bei 1,3 Mrd. € und 

die bereits getätigten Auszahlungen bei 0,6 Mrd. €.  

                                                                 
1 Die Förderhöhe reduziert sich bei Abrechnung um die nicht in Anspruch genommene genehmigte Förderhöhe. 
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Mit Stichtag 15.12.2020 beliefen sich die Auszahlungen für Kurzarbeit auf 5,3 Mrd. €. 

Die Anzahl der laufenden Kurzarbeitsprojekte zum Stichtag 15.12.2020 beträgt 38.200. Zu die-

sem Zeitpunkt waren 372.945 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Kurzarbeit. Die Branche mit 

den höchsten Ständen per 15.12.2020 mit rd. 94.000 Personen (Anteil von 25 %) war die Bran-

che „Beherbergung und Gastronomie“, gefolgt vom Handel mit rd. 90.000 Personen (Anteil von 

24 %) und der Branche „Herstellung von Waren“ mit rd. 70.000 Personen (Anteil von 19 %) in 

Kurzarbeit. 

COVID-19-Krisenbewältigungsfonds 

Im Rahmen des ersten COVID-19-Sammelgesetzes erfolgte die Einrichtung des COVID-19-Kri-

senbewältigungsfonds. Der Fonds wurde zunächst als Ersthilfeinstrument konzipiert und in sei-

ner ursprünglichen Ausgestaltung mit einem maximalen Volumen von 4,0 Mrd. € dotiert. Ziel 

des Fonds ist es, den Bundesministerien die budgetären Mittel zur Linderung der Auswirkungen 

der COVID-19-Pandemie bereitzustellen. Im Rahmen des 3. COVID-19-Sammelgesetzes wurde 

die maximale Dotierung des Fonds auf 28,0 Mrd. € erhöht. Im Bundesfinanzgesetz 2020 wurde 

der Fonds schließlich mit 20,0 Mrd. € dotiert und zudem eine Überschreitungsermächtigung 

iHv. 8,0 Mrd. € festgelegt. Den Ressorts werden die Mittel als Einzahlungen aus dem COVID-19-

Krisenbewältigungsfonds, der in der UG 45 Bundesvermögen angesiedelt ist, zur Verfügung ge-

stellt. 

Bis 15.12.2020 kam es zu nachstehenden Einzahlungen aus dem COVID-19-Krisenbewälti-

gungsfonds in die jeweiligen Untergliederungen sowie folgend zu Auszahlungen der Ressorts 

aus diesen Mitteln für Maßnahmen iZm. COVID-19: 
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Tabelle 6: Auszahlungen aus dem COVID-19-Krisenbewältigungsfonds (Stand 15.12.2020) 
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Insgesamt wurden bis zum 15.12.2020 bereits rd. 10,9 Mrd. € (10.787,1 Mio. € bis 30.11. und 

weitere 103,3 Mio. € bis 15.12.) aus dem COVID-19-Krisenbewältigungsfonds an die Bundesmi-

nisterien überwiesen bzw. innerhalb der UG 45 umgeschichtet. Die Auszahlungen der Ressorts 
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für COVID-19-Maßnahmen beliefen sich per 15.12.2020 auf rd. 5,6 Mrd. € (4.715,5 Mio. € bis 

30.11. und weitere 908,7 Mio. € bis 15.12.). 

Im Teil „Auszahlungen an Empfängerinnen und Empfänger“ werden wichtige Maßnahmen, die 

zum Teil aus Mitteln des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds bedeckt werden, näher erläutert. 

4.2 Haftungen  

Seit Beginn der COVID-19-Krise in Österreich übernimmt der Bund mittels verschiedener Instru-

mente Haftungen für Kredite zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen. Damit wird die Ge-

schäftstätigkeit von österreichischen Unternehmen erhalten sowie die Stabilisierung der Be-

schäftigungssituation gewährleistet. Ab 25.3.2020 erfolgten Übernahmen von Schadloshal-

tungsverpflichtungen im Zusammenhang mit COVID-19 durch das BMF. Seit 15.4.2020 erfolgen 

dabei die Genehmigungen für Haftungsübernahmen und die Erfüllung der finanziellen Ver-

pflichtungen des Bundes aus der Schadloshaltung im Zusammenhang mit COVID-19 durch die 

eigens gegründete COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes GmbH (COFAG). 

Tabelle 7: COVID-19-Haftungen von ÖHT und aws bis 14.4.2020 und OeKB-Sonderrahmen KRR 

 

Hinweis zur Aktualisierung der Haftungsstände: Per 30.6.2020 und 30.9.2020 wurden die Haf-

tungsstände im Rahmen des KMU-FG um beendete Haftungen korrigiert. Die Korrektur erfolgt 

vierteljährlich. 

Die Hausbank ist bei den Garantieübernahmen die zentrale Anlaufstelle für Unternehmen (One-

Stop-Shop). Die Bank führt die Kreditprüfung durch, die weitere Bearbeitung erfolgt abhängig 

von Größe und Art des Unternehmers durch die OeKB (Großunternehmen), durch die Austria 

Wirtschaftsservice GmbH (aws; im Wesentlichen für KMU) und die Österreichische Hotel- und 
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Tourismusbank GmbH (ÖHT; für Tourismus- und Freizeitwirtschaft). Die Garantielaufzeit be-

trägt maximal 5 Jahre. Eine Antragsstellung war bis 15.12.2020 bei der jeweiligen Hausbank 

möglich. 

Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über die verschiedenen COVID-19-Haftungsinstrumente 

geboten. 

aws-Garantien 

Die aws wickelt Garantien gemäß KMU-Förderungsgesetz (KMU-FG) und Garantiegesetz 1977 

ab. Die aws übernimmt in beiden Fällen die Garantien in eigenem Namen und auf eigene Rech-

nung. Seit 15.4.2020 besteht eine Zuständigkeit der COFAG für die Zustimmung zu Schadloshal-

tungsverpflichtungen des Bundes als Beauftragte und die Zuständigkeit für die Erfüllung der 

finanziellen Verpflichtungen des Bundes aus der Schadloshaltung von COVID-19-Garantien. Bei 

den Garantieinstrumenten beträgt die Garantie – u.a. in Abhängigkeit des Kreditvolumens – 

80%, 90% oder bei Kleinkrediten 100% der Kreditsumme. Der COVID-19-Haftungsrahmen für 

aws-Garantien gemäß dem KMU-Förderungsgesetz betrug anfänglich 1.250,0 Mio. € und wurde 

per 24.4.2020 auf 3.750,0 Mio. € angehoben. Der COVID-19-Haftungsrahmen für aws-Garantien 

gemäß Garantiegesetz 1977 beträgt 2.000,0 Mio. €. 

ÖHT-Garantien 

Die ÖHT ist die Abwicklungsstelle für Garantien gemäß KMU-Förderungsgesetz von Unterneh-

men im Sektor Tourismus und Freizeitwirtschaft. Auch die ÖHT vergibt die Garantien in eigenem 

Namen und auf eigene Rechnung. Seit 15.4.2020 besteht eine Zuständigkeit der COFAG für die 

Zustimmung zu Schadloshaltungsverpflichtungen des Bundes als Beauftragte und die Zustän-

digkeit für die Erfüllung der finanziellen Verpflichtungen des Bundes aus der Schadloshaltung 

von COVID-19-Garantien. Bei dem Garantieinstrument beträgt die Garantie – u.a. in Abhängig-

keit des Kreditvolumens – 80%, 90% oder bei Kleinkrediten 100% der Kreditsumme. Der COVID-

19-Haftungsrahmen für ÖHT-Garantien wurde zunächst mit 625,0 Mio. € festgelegt und mit 

24.4.2020 auf 1.625,0 Mio. € angehoben. 
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Tabelle 8: Haftungen, die von der COFAG bearbeitet werden (Stand 15.12.2020) 

 

Direkte COFAG-Garantien 

Die COFAG selbst vergibt in eigenem Namen und auf eigene Rechnung 90%-Überbrückungsga-

rantien nach § 2 Abs. 2 Z 7 ABBAG-Gesetz. Die Abwicklung erfolgt hierbei durch die OeKB. Das 

Instrument steht österreichischen Großunternehmen (ausgenommen Kreditinstitute, Versiche-

rungsunternehmen etc.) zur Verfügung, unabhängig davon, ob sie exportieren oder bisher 

schon Kunde der OeKB waren. Voraussetzung ist, dass sie ihren Sitz oder Betriebsstätte sowie 

ihre wesentliche Geschäftstätigkeit in Österreich haben und sich per 21.12.2019 nicht in wirt-

schaftlichen Schwierigkeiten befanden. Die COFAG-Garantien sind Teil des 15,0 Mrd. € schwe-

ren Corona-Hilfsfonds, der auch den Fixkostenzuschuss inkludiert. 

OeKB Sonderrahmen KRR (Kontrollbank-Refinanzierungsrahmen) 

Zur Sicherstellung der Liquidität der Exportunternehmen wurde zur Minderung der Auswirkun-

gen von COVID-19 ein Sonderfinanzierungsrahmen von zunächst 2,0 Mrd. € im Rahmen des be-

stehenden Exportförderungsverfahrens durch die OeKB (Gesamthaftungsrahmen gem. AusfFG: 

40,0 Mrd. €; ausgenützt per 30.11.2020: 30,6 Mrd. €) zur Verfügung gestellt. Per 25.5.2020 

wurde der Sonderfinanzierungsrahmen im Rahmen des AusfFG von bislang 2,0 auf 3,0 Mrd. € 

aufgestockt. Die Hausbanken können den Exportunternehmen in diesem Rahmen durch Refi-

nanzierung bei der OeKB günstige Finanzierungen anbieten. Das Instrument wurde sehr positiv 

angenommen, bis 15.12.2020 wurden von 341 bei der OeKB eingebrachten Anträgen bereits 

336 geprüfte Anträge vom BMF bewilligt, wobei 45 Zusagen unternehmensseitig nicht in An-

spruch genommen wurden. Die Haftungssumme in Form von Wechselbürgschaften des Bundes 

beträgt zum 15.12.2020 1.902,9 Mio. €. 1.097,1 Mio. € standen per 15.12.2020 als freier Rah-

men noch zur Verfügung. 
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4.3 Auszahlungen an Empfängerinnen und Empfänger 

Fixkostenzuschuss 

Neben den gewährten Haftungen ist die COFAG für die Abwicklung des Fixkostenzuschusses 

zuständig. Mit Start der Phase I am 20.5.2020 können Unternehmen, die aufgrund der Maßnah-

men zur Eindämmung der Ausbreitung des Erregers SARS-CoV-2 Umsatzeinbußen von zumin-

dest 40% erlitten haben, einen Antrag auf Gewährung eines Zuschusses stellen. Der Zuschuss 

deckt je nach Umsatzausfall bis zu 75% der Fixkosten und beträgt pro Unternehmen maximal 

90,0 Mio. €. Der Betrachtungszeitraum erstreckt sich vom 16.3. bis 15.9.2020. Innerhalb dieser 

Periode kann das Unternehmen für die Berechnung des Umsatzausfalls und der Fixkosten einen 

ein- bis dreimonatigen zusammenhängenden Zeitraum frei wählen. Die Auszahlung des Zu-

schusses erfolgt in mehreren Tranchen und dient der Schadenskompensation. Um eine beihil-

ferechtlich verbotene Überkompensation zu verhindern, erfolgt eine nachträgliche Überprü-

fung nach den Bestimmungen des COVID-19-Förderprüfungsgesetzes (CFPG). 

Bis 15.12.2020 sind 50.179 Anträge von 41.770 Antragstellern mit einer Zuschusshöhe von 

476,3 Mio. € genehmigt worden. Die überwiegende Mehrheit der Anträge stammt von kleinen 

Unternehmen mit einer Zuschusshöhe von unter 10.000 €. Die durchschnittliche Zuschusshöhe 

der genehmigten Anträge per 15.12.2020 beträgt 11.403,4 €. Nach Branchen entfallen die meis-

ten genehmigten Anträge auf die Beherbergung und Gastronomie (27,4 %), den Handel (16,5 

%) und die Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistun-

gen (9,8 %). Von den 50.179 genehmigten Anträgen erfolgte bereits bei 50.132 Anträgen (99,9 

%) eine Auszahlung; per 15.12.2020 beträgt die Summe des ausgezahlten Fixkostenzuschusses 

411,2 Mio. €. 
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Tabelle 9: Anträge für Fixkostenzuschuss (Stand 15.12.2020) 

 

Um vor allem Betriebe in jenen Branchen zu unterstützen, die auch über den Winter von COVID-

19-Einschränkungen betroffen sind, wurde am 23. November 2020 eine Neuauflage des Fixkos-

tenzuschusses bis 800.000 € präsentiert. Dieser kann nun für bis zu zehn zusammenhängende 

Betrachtungszeiträume zwischen 16. September 2020 und 30. Juni 2021 beantragt werden. Im 

Gegensatz zur Phase I kann der Fixkostenzuschuss nun schon ab einem Umsatzausfall von 30% 

beantragt werden und richtet sich nach dem Prozentsatz des konkreten Umsatzausfalls, anstatt 

eine Staffelung vorzusehen. Außerdem wurde der Katalog der berücksichtigungsfähigen Fixkos-

ten erweitert (insb. um die AfA). Damit soll die Liquidität der besonders hart betroffenen Un-

ternehmen bis zum voraussichtlichen Ende der COVID-19-Maßnahmen sichergestellt werden. 

Per 15.12.2020 sind 209 Anträge mit einer Zuschusshöhe von 2,1 Mio. € genehmigt worden. 

Seit 16.12.2020 komplementiert der Verlustersatz den „Fixkostenzuschuss 800.000 €“. Der Ver-

lustersatz kann ebenfalls für bis zu zehn zusammenhängende Betrachtungszeiträume zwischen 

16. September 2020 und 30. Juni 2021 und ab einem Umsatzausfall von mindestens 30% bean-

tragt werden. Der Verlustersatz entspricht in der Regel 70% der Bemessungsgrundlage, bei KMU 

90%, wobei die Zuschusshöhe mit max. 3,0 Mio. € pro Unternehmen begrenzt ist. 
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Lockdown-Umsatzersatz 

Zur Unterstützung der österreichischen Wirtschaft stellt die Bundesregierung im Rahmen des 

Corona-Hilfsfonds via COFAG ab 6.11.2020 einen Lockdown-Umsatzersatz als weitere Hilfsmaß-

nahme bereit (§ 3b Abs. 3 des ABBAG-Gesetzes). Mit 23.11.2020 wurde der Lockdown-Um-

satzersatz sowohl um die zusätzlich betroffenen Branchen (z.B. Handel, körpernahe Dienstleis-

tungen) als auch zeitlich bis zum Ende der behördlichen Schließung am 6.12.2020 erweitert. 

Unternehmen mit Sitz oder einer Betriebsstätte sowie operativer Tätigkeit in Österreich können 

bei Erfüllen der allgemeinen Antragsvoraussetzungen einen Antrag für einen Lockdown-Um-

satzersatz einreichen, wenn sie direkt von den mit der COVID-19-Schutzmaßnahmenverord-

nung (COVID-19-SchuMaV) oder der COVID-19-Notmaßnahmenverordnung (COVID-19-NotMV) 

verordneten Einschränkungen betroffen sind und Umsätze in einer direkt betroffenen Branche 

erzielen. Der Antrag kann im Zeitraum vom 6.11.2020 bis 15.12.2020 eingebracht werden. Als 

Betrachtungszeitraum gilt der Zeitraum, in dem das jeweilige Unternehmen von den in der CO-

VID-19-SchumMaV und der COVID-19-NotMV verordneten Einschränkungen betroffen ist (aber 

längstens bis zum 6.12.2020). Eine wesentliche Grundvoraussetzung des Lockdown-Umsatzer-

satzes ist der Erhalt von Arbeitsplätzen, der begünstigte Unternehmen dazu verpflichtet, im Be-

trachtungszeitraum keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kündigen. 

Direkt vom Lockdown betroffene Unternehmen, inklusive Unternehmen, die körpernahe 

Dienstleistungen anbieten (wie z.B. Friseure), erhalten 80% des Lockdown-Umsatzausfalles. Bei 

Handelsunternehmen wird der Lockdown-Umsatzersatz nach objektiven Kriterien differenziert 

mit 20%, 40% oder 60% vergütet. Zur Ermittlung des anzuwendenden Prozentsatzes werden 

dabei in einer nach Branchen typisierten Betrachtungsweise der branchentypische Rohertrag, 

ein nach vergleichbaren Maßnahmen im Frühling festgestellter Nachzieheffekt und der Effekt 

auf die Verkaufbarkeit der Ware (Saisonalität, Verderblichkeit) herangezogen, wobei dem Roh-

ertrag bei der Bewertung der einzelnen Kriterien das doppelte Gewicht zukommt. 

Für Unternehmen, die direkt von den verordneten Einschränkungen der 2. COVID-19-Schutz-

maßnahmenverordnung betroffen sind und im Betrachtungszeitraum in direkt betroffenen 

Branchen tätig sind, ist ein neuerlicher Lockdown-Umsatzersatz als Hilfsmaßnahme bereitge-

stellt worden. Der Betrachtungszeitraum erstreckt sich grundsätzlich vom 7.12.2020 bis zum 

31.12.2020; nur für direkt betroffene Unternehmen, die ab 24.12.2020 wiedereröffnen können 

(Seil- und Zahnradbahnen), gilt ein abweichender Betrachtungszeitraum vom 7.12.2020 bis zum 

23.12.2020. Direkt vom Lockdown betroffene Unternehmen (z.B. Gastgewerbe, Beherber-

gungsbetriebe, indoor Sportstätten) erhalten 50% des Lockdown-Umsatzausfalles, wobei sich 

die Höhe des Umsatzausfalls aus dem ermittelten vergleichbaren Vorjahresumsatz ergibt. Ein 
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Antrag für einen Lockdown-Umsatzersatz kann im Zeitraum vom 16.12.2020 bis 15.01.2021 ein-

gereicht werden. 

Der Lockdown-Umsatzersatz ist, gemäß Vorgabe der EU-Kommission, mit einem Höchstbetrag 

von 800.000 € pro Unternehmen gedeckelt. Die Mindesthöhe des Lockdown-Umsatzersatzes 

beträgt 2.300 €. Sowohl der zulässige Höchstbetrag von 800.000 € als auch die Mindesthöhe 

von 2.300 € sind aber unter Umständen noch um bestimmte erhaltene COVID-19-Förderungen 

zu verringern. Darunter fallen insbesondere Haftungen im Ausmaß von 100% für Kredite zur 

Bewältigung der COVID-19-Krise, die von der Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) oder der 

Österreichischen Hotel- und Tourismusbank (ÖHT) übernommen wurden und bei denen noch 

ein Betrag aushaftet. Berücksichtigt werden müssen außerdem Zuwendungen von Bundeslän-

dern und Gemeinden oder regionalen Wirtschafts- und Tourismusfonds sowie bestimmte Zu-

schüsse aus dem NPO-Unterstützungsfonds, die das Unternehmen im Zusammenhang mit der 

COVID-19-Krise und dem dadurch verursachten wirtschaftlichen Schaden erhalten hat. 

Neben dem Lockdown-Umsatzersatz kann auch ein Fixkostenzuschuss („Fixkostenzuschuss 

800.000“) beantragt werden, allerdings nicht für den gleichen Zeitraum wie der Lockdown-Um-

satzersatz. Wie beim Fixkostenzuschuss erfolgt die Abwicklung des Lockdown-Umsatzersatzes 

durch die COFAG. 

Tabelle 10: Anträge für den Lockdown-Umsatzersatz (Stand 15.12.2020) 
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Mit Stand 15.12.2020 wurden bei der COFAG von 104.008 antragstellenden Unternehmen 

104.877 aktive Anträge auf Lockdown-Umsatzersatz mit einem Volumen von 2.024,3 Mio. € ge-

stellt. Davon wurden 73.855 Anträge mit einem Volumen von 1.517,0 Mio. € von der COFAG 

bereits bearbeitet und genehmigt, ausgezahlt waren am 15.12.2020 1.473,0 Mio. €. 30.493 An-

träge mit einem Volumen von 496,9 Mio. € befanden sich zum Berichtsstichtag 15.12.2020 noch 

in Bearbeitung. 

Härtefallfonds 

Der Härtefallfonds wurde im Rahmen des 2. COVID-19-Sammelgesetzes als Förderprogramm 

des Bundes eingerichtet und mit dem 3. COVID-19-Sammelgesetz mit einem Fördervolumen 

von max. 2,0 Mrd. € ausgestattet. Die Dotierung erfolgt durch den COVID-19-Krisenbewälti-

gungsfonds und die Abwicklung der Förderungen durch die WKÖ und die AMA. Der Härtefall-

fonds fungiert als Sicherheitsnetz für Härtefalle als Folge der COVID-19-Pandemie bei Ein-Per-

sonen-Unternehmen (EPU), freien Dienstnehmerinnen, Dienstnehmern und Kleinstunterneh-

men (Abwicklung durch WKÖ) sowie bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben und Pri-

vatzimmervermietern (Abwicklung durch AMA). Ziel ist es, Liquiditätsschwierigkeiten zu über-

brücken und die existenzbedrohende Situation infolge von massiven Einkommenseinbußen 

bzw. höheren Kosten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie abzuwenden. War die 

Antragstellung auf Unterstützung aus dem Härtefallfonds zuletzt auf 6 Monate begrenzt, wurde 

diese durch eine Novellierung der Härtefallfonds-Richtlinien nunmehr auf zwölf Monate erwei-

tert. Anträge können nun für den Zeitraum Mitte März 2020 bis Mitte März 2021 gestellt wer-

den. 

Bis 15.12.2020 hat der COVID-19-Krisenbewältigungsfonds insgesamt 1,0 Mrd. € an die UG 40 

Wirtschaft für Härtefallfonds-Förderungen ausgeschüttet. Inzwischen hat das BMDW die ge-

samten 1,0 Mrd. € an die WKÖ überwiesen, die letzte Tranche von 200 Mio. € floss Anfang 

Dezember. Diese Mittel stehen in voller Höhe für Förderungen zur Verfügung, die WKÖ erhält 

kein Abwicklungsentgelt. An die UG 42 Landwirtschaft, Regionen und Tourismus hat der COVID-

19-Krisenbewältigungsfonds 137,0 Mio. € für Härtefallfonds-Förderungen in der Landwirtschaft 

(56,0 Mio. €) und bei Privatzimmervermieterinnen und -vermietern (81,0 Mio. €) ausgeschüttet. 

Hiervon wurden bisher mit Stichtag 15.12.2020 14,4 Mio. € an die AMA weitergeleitet. 

Zum Berichtsstichtag 15.12.2020 wurden im Rahmen der Auszahlungsphase I bei der WKÖ ins-

gesamt 144.307 Förderanträge eingereicht. Von diesen wurden 133.008 Anträge (92,2%) positiv 

erledigt und 2.723 Anträge (1,9%) abgelehnt. Des Weiteren wurden 8.329 Anträge (5,8%) zu-

rückgezogen und 247 Anträge (0,2%) rückabgewickelt. Das ausbezahlte Fördervolumen aus 

Phase I beläuft sich auf 121,9 Mio. € und entfällt zu 90,8% auf Soforthilfen iHv. 1.000 €. Im 
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Rahmen der Auszahlungsphase II wurden zum Stichtag 15.12.2020 insgesamt 729.466 Förder-

anträge bei der WKÖ eingereicht. Von diesen wurden 601.558 Anträge (82,5%) positiv erledigt 

und 106.874 Anträge (14,7%) abgelehnt. Darüber hinaus wurden 8.351 Anträge (1,1%) zurück-

gezogen und 2.125 Anträge (0,3%) rückabgewickelt. 10.558 Anträge (1,4%) befanden sich noch 

in Bearbeitung. Das ausbezahlte Fördervolumen aus Phase II beläuft sich auf 693,9 Mio. €. Die 

durchschnittliche Höhe der Soforthilfen beträgt rd. 1.153 €. 

Bei der AMA war die Antragstellung für die Phase I bis 15.4.2020 möglich. In der Phase I sind 

2.904 Anträge eingelangt und wurden 2,3 Mio. € bewilligt und ausgezahlt. Im Rahmen der Aus-

zahlungsphase II wurden zum Stichtag 15.12.2020 insgesamt 14.703 Förderanträge bei der AMA 

eingereicht. Von diesen wurden 7.559 Anträge (51,4%) positiv erledigt und 2.349 Anträge 

(16,0%) abgelehnt. 4.795 Anträge (32,6%) befanden sich noch in Bearbeitung. Es wurden zum 

Stichtag 15.12.2020 10,3 Mio. € ausgezahlt. 
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Tabelle 11: Härtefallfonds, WKÖ (Stand 15.12.2020) 
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Tabelle 12: Härtefallfonds, AMA (Stand 15.12.2020) 

 

 

NPO-Unterstützungsfonds 

 

Für Non-Profit-Organisationen (NPO) wurde Anfang Juni 2020 ein eigener Unterstützungsfonds 

mit einer Dotierung von insgesamt 700,0 Mio. € eingerichtet, wovon 35,0 Mio. € für die Unter-

stützung von Sportligen vorgesehen sind. Die Dotierung erfolgt aus dem COVID-19-Krisenbe-

wältigungsfonds. Aus dem NPO-Unterstützungsfonds werden Förderungen an gemeinnützige 

Organisationen aus allen gesellschaftlichen Bereichen, an kirchliche Organisationen sowie an 

freiwillige Feuerwehren vergeben, die durch die COVID-19-Krise wirtschaftlich geschädigt wur-

den. Darüber hinaus sind auch Förderungen an Rechtsträger möglich, an denen gemeinnützige 

oder kirchliche Organisationen mehrheitlich beteiligt sind. Ziel der Förderungen ist es, zu ge-

währleisten, dass die förderbaren Organisationen ihre satzungsmäßigen Tätigkeiten weiterhin 

erbringen können. Die Förderung stellt daher auf eine Minderung des Schadens, der den för-

dernehmenden Organisationen durch COVID-19 entstanden ist, ab und ersetzt bestimmte Ar-

ten von Kosten, die typischerweise im laufenden Betrieb einer Organisation anfallen. Darüber 

hinaus besteht die Möglichkeit, einen sogenannten „Struktursicherungsbeitrag“ zu beantragen, 

der pauschal Kosten bedecken kann, die nicht unter die förderbaren Kostenkategorien subsu-

miert werden können. 

Mit Stichtag 30.11.2020 wurden 13.700 Anträge mit einem Antragsvolumen von 281,6 Mio. € 

gestellt. Die meisten Anträge stammen aus den Bereichen Sport, Kunst und Kultur sowie Feuer-

wehren; das höchste Antragsvolumen entfällt auf die Sektoren Gesundheit, Pflege und Soziales, 

Religion und kirchliche Zwecke sowie Sport. Von diesen 13.700 Anträgen wurden 12.981 mit 

einem Fördervolumen von 255,6 Mio. € bewilligt und bei 12.944 Anträgen erfolgte bereits eine 

Auszahlung. Insgesamt summierten sich die Auszahlungen per 30.11.2020 auf 172,7 Mio. €. 
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Kommunales Investitionsgesetz 2020 

 

Mit dem Bundesgesetz zur Unterstützung von kommunalen Investitionen 2020 (Kommunalin-

vestitionsgesetz 2020 – KIG 2020), BGBl. I Nr. 56/2020, welches mit 1. Juli 2020 in Kraft getreten 

ist, stellt der Bund zur teilweisen Deckung der Aufwendungen der Gemeinden und von ihnen 

beherrschter Projektträger aus Mitteln des COVID-19-Krisenbewältigungsfonds insgesamt den 

Betrag von 1.000,0 Mio. € als Zweckzuschuss gemäß den §§ 12 und 13 des Finanz-Verfassungs-

gesetzes 1948 (F-VG 1948), BGBl. Nr. 45/1948, zur Verfügung.  

In den Monaten Juli bis November 2020 wurden Zuschüsse iHv. 207,3 Mio. € ausbezahlt und 

damit Gesamtinvestitionen iHv. 985,6 Mio. €, somit knapp das 5-fache des Zweckzuschusses, 

unterstützt. Von den zu vergebenden Zweckzuschüssen bleibt ein Volumen iHv. 792,7 Mio. €. 

 

Tabelle 13: Anträge, Auszahlungen und Investitionssummen beim KIG (Stand 30.11.2020) 

 

 

Diese Zuschüsse verteilen sich auf die einzelnen Verwendungszwecke gemäß § 2 Abs. 2 KIG 

2020 wie in folgender Tabelle. 
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Tabelle 14: Investitionsprojekte gem. § 2 Abs. 2 KIG 2020 (Stand 30.11.2020) 

 
 

 

Kinderbonus 

 

Der Kinderbonus ist eine Erhöhung der Familienbeihilfe in Form einer Einmalzahlung von 360 € 

pro Kind und kommt allen Familienbeihilfebezieherinnen und -beziehern zugute. Neben der fi-

nanziellen Unterstützung von Familien stützt diese Maßnahme auch den privaten Konsum und 

wirkt demnach auch konjunkturstabilisierend. Der Kinderbonus wurde Anfang September 2020 

zusätzlich zur Familienbeihilfe und dem Schulstartgeld ausbezahlt. Die Gesamtauszahlungs-

summe beträgt 665,3 Mio. €. 

 

Arbeitslosenunterstützung 

 

Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und der notwendigen Maßnahmen zu ihrer Eindäm-

mung als auch der dadurch beschleunigte Strukturwandel stürzten viele Menschen in die Ar-

beitslosigkeit. Gleichzeitig nahm die Anzahl der offenen Stellen ab und erschwerte die Jobsuche 

für bereits vor der COVID-19-Krise Arbeitslose. Um arbeitslose Menschen, die als Folge der CO-

VID-19-Krise längere Zeit keine neue Beschäftigung finden konnten, finanziell zu unterstützen, 

hat die Bundesregierung eine temporäre Erhöhung des Arbeitslosengeldes für die Periode Juli 

bis Dezember 2020 beschlossen. Diese wurde in Form von zwei Einmalzahlungen iHv. 450 € im 
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September bzw. Dezember geleistet. Ziel ist es, den Einkommensverlust infolge des Arbeits-

platzverlustes abzumindern als auch gesamtwirtschaftlich die Kaufkraft der Haushalte zu stabi-

lisieren. Die Gesamtauszahlungssumme der Maßnahme beträgt per 15.12.2020 365,3 Mio. €. 

Zusätzlich gebührt die Notstandshilfe für den Zeitraum 16. März bis 31. Dezember 2020 im Aus-

maß des Arbeitslosengeldes (90,0 Mio. €). 

 

Corona-Familienhärteausgleich 

 

Der Corona-Familienhärteausgleich umfasst zwei Maßnahmen (Familienkrisenfonds, Familien-

härtefonds) und soll Familien, die durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie unverschul-

det in eine Notsituation geraten sind, mit einer finanziellen Zuwendung unterstützen. Ziel der 

Zuwendungen ist es, Familien mit Kindern rasch und unbürokratisch eine finanzielle Unterstüt-

zung zur Bewältigung von Mehraufwendungen bzw. Einkommensausfällen aufgrund der Pan-

demiefolgen zu gewähren. Insgesamt werden für den Corona-Familienhärteausgleich 130,0 

Mio. € bereitgestellt. Hiervon 30,0 Mio. € für den Familienkrisenfonds, wobei die Bedeckung 

aus dem COVID-19-Krisenbewältigungsfonds erfolgt und die Mittel auf die UG 25 Familie und 

Jugend (17,0 Mio. €) und die UG 21 Soziales und Konsumentenschutz (13,0 Mio. €) aufgeteilt 

werden. Weitere 100,0 Mio. € werden für den Familienhärtefonds aus dem FLAF (UG 25 Familie 

und Jugend) zur Verfügung gestellt. Per 15.12.2020 sind bereits 129,2 Mio. € an Zuwendungen 

ausbezahlt worden: 99,6 Mio. € aus FLAF-Mitteln und 29,6 Mio. € aus den Mitteln des COVID-

19-Krisenbewältigungsfonds (im Falle der UG 21 erfolgt die Auszahlung an die Bundesländer).  
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5 Tabellenteil 

Der gegenständliche Bericht wurde auf Grundlage der Daten der Haushaltsleitenden Organe 

(HHLO) erstellt, die gemäß § 6 Abs. 2 Z 10 BHG 2013 zur Aufstellung und Erläuterung ihrer Mo-

natsnachweise und Abschlussrechnungen verpflichtet sind.  

Die Angaben erfolgen mit Stand Monatsende in Millionen Euro und sind in dieser Darstellung in 

der Regel auf eine Stelle gerundet. Änderungen bleiben vorbehalten, Rundungsdifferenzen sind 

möglich.  

In den Jahreswerten ist der Erfolg 2019 lt. Bundesrechnungsabschluss (BRA) dem Bundesvoran-

schlag (BVA) 2020 gegenübergestellt.  

Die Begründungen beziehen sich auf wesentliche Abweichungen des kumulierten Erfolges zum 

Vorjahreszeitraum im Finanzierungshaushalt. Unterschiede im Ergebnishaushalt sind einerseits 

auf die im Finanzierungshaushalt angeführten Gründe, soweit sie auch ergebniswirksam sind, 

und andererseits auf abweichende Periodenzuordnungen, Abschreibungen und Wertberichti-

gungen sowie allfällige Dotierungen von Rückstellungen zurückzuführen. Detaillierte Begrün-

dungen zu den Unterschieden im Finanzierungs- und Ergebnishaushalt sind in den zweimal jähr-

lich vorzulegenden Berichten gem. § 47 (1) und § 66 (3) BHG 2013 enthalten, die die Entwicklung 

des Bundeshaushaltes vom Jänner bis April (vorzulegen bis Ende Mai) bzw. vom Jänner bis Sep-

tember (vorzulegen bis Ende Oktober) umfassend erläutern.  

Die Daten über den Gebarungsvollzug werden auch auf der Homepage des BMF veröffentlicht. 

Aufgrund der unterschiedlichen unterjährigen Profile von Ein- und Auszahlungen sowie Auf-

wendungen und Erträgen sind die berichteten Daten allerdings nur sehr eingeschränkt aussa-

gekräftig. 
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Tabelle 15: Gesamtgebarungserfolg des Bundes, November 2020 (Finanzierungsrechnung,             

in Mio. €) 

 

Quelle: BMF 
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Tabelle 16: Auszahlungen nach Untergliederung (Finanzierungsrechnung, in Mio. €) 

 

Quelle: BMF 
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Tabelle 17: Einzahlungen nach Untergliederung (Finanzierungsrechnung, in Mio. €) 

 

Quelle: BMF 
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Tabelle 18: Auszahlungen nach ökonomischer Darstellung (Finanzierungsrechnung, in Mio. €) 

 

Quelle: BMF 
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Tabelle 19: Einzahlungen nach ökonomischer Darstellung (Finanzierungsrechnung, in Mio. €) 

 

Quelle: BMF 
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Tabelle 20: Abgabenerfolg des Bundes (UG 16, Finanzierungsrechnung, in Mio. €) 

 

Quelle: BMF 
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Tabelle 21: Gesamtgebarungserfolg des Bundes, November 2020 (Ergebnisrechnung, in Mio. 

€) 

 

Quelle: BMF 
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Tabelle 22: Aufwendungen nach Untergliederung (Ergebnisrechnung, in Mio. €) 

 

Quelle: BMF 
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Tabelle 23: Erträge nach Untergliederung (Ergebnisrechnung, in Mio. €) 

 

Quelle: BMF 
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Tabelle 24: Aufwendungen und Erträge nach ökonomischer Darstellung (Ergebnisrechnung, in 

Mio. €) 

 

Quelle: BMF 
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Tabelle 25: Abgabenerfolg des Bundes (UG 16, Ergebnisrechnung, in Mio. €) 

 

Quelle: BMF 
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